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Präsidentin Mag. Christine Schwarz-Fuchs: Weitere Wortmeldungen liegen jetzt 

dazu nicht mehr vor.  

Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung, die über die gegenständlichen Tagesordnungspunkte 

getrennt erfolgt. – Nehmen Sie bitte Ihre Plätze ein. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 24. März 

2022 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 

geändert wird. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Ich ersuche die Schriftführung um Unterstützung bei der Feststellung 

der Mehrheit beziehungsweise Minderheit. – Es ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag, 

keinen Einspruch zu erheben, ist somit angenommen. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 24. März 

2022 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gewerbliche 

Sozialversicherungsgesetz und weitere Gesetze geändert werden.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Es ist dies die Stimmenmehrheit. Der Antrag, keinen Einspruch zu er-

heben, ist somit angenommen.  

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 24. März 

2022 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das COVID-19-Zweckzuschussgesetz 

geändert wird. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Es ist dies die Stimmenmehrheit. Der Antrag, keinen Einspruch zu er-

heben, ist somit angenommen. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 24. März 

2022 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gesundheitstelematikgesetz 2012 

geändert wird. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 



Bundesrat 7. April 2022 939. Sitzung / 2 

 

Version v. 30. September 2022, 11:05 A - 21:54:56 Abstimmung 

Handzeichen. – Es ist dies die Stimmenmehrheit. Der Antrag, keinen Einspruch zu er-

heben, ist somit angenommen.  

 


